
Unterschrift des Kontoinhabers

Ort, Datum

	 						      				  
	 									             

Ich bin       angestellt         selbstständig         ohne Anstellung         studierend     /   Gewerkschaftsmitglied         Ja                Nein

Ich möchte zu den Regionalkreis-/Landesverbandstreffen eingeladen werden                    Ja	               Nein 

Ich bin mit der Weitergabe meiner Privatadresse an andere Mitglieder einverstanden         Ja                Nein

Ich möchte die Verbandszeitschrift über den Online-Verteiler erhalten		              Ja               Nein

Ich erkenne an, dass eine Mitgliedschaft im DBM e. V. nur mit Erteilung einer Einzugsermächtigung möglich ist. Der entsprechende Beitrag wird 
jeweils zum 15.01. des laufenden Kalenderjahres von meinem Konto eingezogen. Die Einzugsermächtigung reiche ich zeitgleich mit dem 
Aufnahmeantrag ein. Siehe Fuß dieser Seite.

Für die Bearbeitung ihres Aufnahmeantrages benötigen wir:
 	   eine Kopie des  Ausbildungszeugnisses (ordentliche Mitglieder)
	   eine Schulbescheinigung ( Schüler )
	   eine Einzugsermächtigung (s. u.)
	   eine Bescheinigung über Ausbildung und ausgeübte Tätigkeit (außerordentliche Mitglieder)
	   einen Nachweis über die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft 
(Gewerkschaftsmitglieder erhalten einen Nachlass auf ihren Mitgliedsbeitrag (10 Euro auf vollen Beitrag / 5 Euro auf reduzierten Beitrag )

Deutscher Berufsverband 
der MotopädInnen/
MototherapeutInnen 

DBM e.V.Aufnahmeantrag

Geschäftsstelle DBM e.V., Wittbräucker Str. 957, 44265 Dortmund, Tel. 0231 829324, Fax 0231 4964771
info@motopaedie-verband.de, www.motopaedie-verband.de, Sprechzeiten Di 8-12 Uhr, Do 14-18 Uhr

Vorname: Zuname:

geb. am:

Straße:

PLZ / Ort: Bundesland:

Telefon: Mobil:

E-Mail:

Kontoninhaber Vor - u. Zuname:

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschriftverfahren / jährlich

Kontonummer:

Kontoführendes Geldinstitut:

Bitte Daten eintragen und rechtskräftig unterzeichnen.

Bankleitzahl:

Jahresbeiträge:

Bei Eintritt innerhalb des 1. Halbjahres (bis 30.06.) ist der gesamte Jahresbeitrag, bei Eintritt im 2. Halbjahr ist der halbe Jahresbeitrag fällig. 
Jeweils zum 15.01. eines Kalenderjahres wird der entsprechende Beitrag eingezogen. Mitglieder, die einen ermäßigten Beitag (TYP I, II, III 
od. Gewerkschaftsmitglied) entrichten dürfen, müssen den erforderlichen Nachweis jährlich  der Geschäftsstelle bis zum 31.10.  schriftlich  
einreichen. Liegt der Geschäftsstelle kein Nachweis zur Berechtigung des ermäßigten Beitrages vor wird der volle Beitrag in Höhe von 145 
Euro von ihrem Konto abgebucht. 
Der Austritt aus dem Verband kann mit einer Frist von 3 Monaten zum 31.12. eines Jahres erfolgen. Die Austrittserklärung muss bis zum 
30. 09. per Einschreiben in der Geschäftsstelle eingegangen sein.

145 Euro, voller Beitrag, 	  	    Wochenarbeitszeit über 30 Stunden
129 Euro, ermäßigter Beitrag I,	    Wochenarbeitszeit bis 30 Stunden
  83 Euro, ermäßigter Beitrag II,	    Wochenarbeitszeit bis 20 Stunden
  57 Euro, ermäßigter Beitrag III,   	    Studierende, ohne Anstellung, Familienzeit

Unterschrift des Antragstellers

Bitte kopieren Sie Ihren Aufnahmeantrag für Ihre Unterlagen.


